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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1933

Norm

AußStrG §11 Abs2 B2

Rechtssatz

Aus einer mit der Beschränkung des § 27 des Gesetzes vom 6.2.1919, StGBl. Nr 98, erlassenen Einantwortungsurkunde,

welche von dem Erben und dem Vermächtnisnehmer unter Zustellungsverzicht zur grundbücherlichen Durchführung

gewidmet wurde, erwachsen diesen bereits Rechte.
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